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 Veröffentlicht am 08.05.1996

Norm

StPO §151 Z2

Rechtssatz

Hat die Behörde eine Anzeige auf Grund eines Berichts einer Psychotherapeutin erstattet, so steht fest, daß diese

Beamtin (Landesbeamtin) durch ihre Zeugenaussage die amtliche Verschwiegenheitspflicht nicht verletzt.
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